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RICHTLINIE 2010/31/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES 

vom 19. Mai 2010 

über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 

(Neufassung) 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Diese Richtlinie unterstützt die Verbesserung der Gesamtenergie
effizienz von Gebäuden in der Union unter Berücksichtigung der jewei
ligen äußeren klimatischen und lokalen Bedingungen sowie der Anfor
derungen an das Innenraumklima und der Kosteneffizienz. 

(2) Diese Richtlinie enthält Anforderungen hinsichtlich 

a) des gemeinsamen allgemeinen Rahmens für eine Methode zur Be
rechnung der integrierten Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und 
Gebäudeteilen; 

b) der Anwendung von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieef
fizienz neuer Gebäude und Gebäudeteile; 

c) der Anwendung von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieef
fizienz von: 

i) bestehenden Gebäuden, Gebäudeteilen und Gebäudekomponen
ten, die einer größeren Renovierung unterzogen werden, 

ii) Gebäudekomponenten, die Teil der Gebäudehülle sind und sich 
erheblich auf die Gesamtenergieeffizienz der Gebäudehülle aus
wirken, wenn sie nachträglich eingebaut oder ersetzt werden und 

iii) gebäudetechnischen Systemen, wenn diese neu installiert, ersetzt 
oder modernisiert werden; 

d) nationaler Pläne zur Erhöhung der Zahl der Niedrigstenergiegebäude; 

e) der Erstellung von Energieausweisen für Gebäude oder Gebäudeteile; 

f) regelmäßiger Inspektionen von Heizungs- und Klimaanlagen in Ge
bäuden und 

g) unabhängiger Kontrollsysteme für Ausweise über die Gesamtener
gieeffizienz und Inspektionsberichte. 

(3) Bei den Anforderungen dieser Richtlinie handelt es sich um Min
destanforderungen; sie hindern die einzelnen Mitgliedstaaten nicht da
ran, verstärkte Maßnahmen beizubehalten oder zu ergreifen. Die betref
fenden Maßnahmen müssen mit dem Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union vereinbar sein. Sie werden der Kommission noti
fiziert. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck: 

1. „Gebäude“ eine Konstruktion mit Dach und Wänden, deren Innen
raumklima unter Einsatz von Energie konditioniert wird; 

▼B
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2. „Niedrigstenergiegebäude“ ein Gebäude, das eine sehr hohe, nach 
Anhang I bestimmte Gesamtenergieeffizienz aufweist. Der fast bei 
Null liegende oder sehr geringe Energiebedarf sollte zu einem 
ganz wesentlichen Teil durch Energie aus erneuerbaren Quellen 
— einschließlich Energie aus erneuerbaren Quellen, die am Stand
ort oder in der Nähe erzeugt wird — gedeckt werden; 

▼M1 
3. „Gebäudetechnische Systeme“ die technische Ausrüstung eines 

Gebäudes oder Gebäudeteils für Raumheizung, Raumkühlung, 
Lüftung, Warmwasserbereitung für den häuslichen Gebrauch, ein
gebaute Beleuchtung, Gebäudeautomatisierung und -steuerung, 
Elektrizitätserzeugung am Gebäudestandort oder für eine Kom
bination derselben, einschließlich Systemen, die Energie aus er
neuerbaren Quellen nutzen; 

3a. „System für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung“ ein Sys
tem, das sämtliche Produkte, Software und Engineering-Leistun
gen umfasst, mit denen ein energieeffizienter, wirtschaftlicher und 
sicherer Betrieb gebäudetechnischer Systeme durch automatische 
Steuerungen sowie durch die Erleichterung des manuellen Ma
nagements dieser gebäudetechnischen Systeme unterstützt werden 
kann; 

▼B 
4. „Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes“ die berechnete oder ge

messene Energiemenge, die benötigt wird, um den Energiebedarf 
im Rahmen der üblichen Nutzung des Gebäudes (u. a. Heizung, 
Kühlung, Lüftung, Warmwasser und Beleuchtung) zu decken; 

5. „Primärenergie“ Energie aus erneuerbaren und nicht erneuerbaren 
Quellen, die keinem Umwandlungsprozess unterzogen wurde; 

6. „Energie aus erneuerbaren Quellen“ Energie aus erneuerbaren, 
nichtfossilen Energiequellen, das heißt Wind, Sonne, aerother
mische, geothermische, hydrothermische Energie, Meeresenergie, 
Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, Klärgas und Biogas; 

7. „Gebäudehülle“ die integrierten Komponenten eines Gebäudes, die 
dessen Innenbereich von der Außenumgebung trennen; 

8. „Gebäudeteil“ einen Gebäudeabschnitt, eine Etage oder eine Woh
nung innerhalb eines Gebäudes, der bzw. die für eine gesonderte 
Nutzung ausgelegt ist oder hierfür umgebaut wurde; 

9. „Gebäudekomponente“ ein gebäudetechnisches System oder eine 
Komponente der Gebäudehülle; 

10. „größere Renovierung“ die Renovierung eines Gebäudes, bei der 

a) die Gesamtkosten der Renovierung der Gebäudehülle oder der 
gebäudetechnischen Systeme 25 % des Gebäudewerts — den 
Wert des Grundstücks, auf dem das Gebäude errichtet wurde, 
nicht mitgerechnet — übersteigen oder 

b) mehr als 25 % der Oberfläche der Gebäudehülle einer Reno
vierung unterzogen werden, 

Die Mitgliedstaaten können entscheiden, ob sie die Option a oder 
b anwenden; 

▼B
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11. „Europäische Norm“ eine Norm, die vom Europäischen Komitee 
für Normung, dem Europäischen Komitee für elektrotechnische 
Normung oder dem Europäischen Institut für Telekommunikati
onsnormen verabschiedet und zur öffentlichen Verwendung bereit
gestellt wurde; 

12. „Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz“ einen von einem Mit
gliedstaat oder einer von ihm benannten juristischen Person an
erkannten Ausweis, der die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäu
des oder von Gebäudeteilen, berechnet nach einer gemäß Artikel 3 
festgelegten Methode, angibt; 

13. „Kraft-Wärme-Kopplung“ die gleichzeitige Erzeugung thermischer 
Energie und elektrischer und/oder mechanischer Energie in einem 
Prozess; 

14. „kostenoptimales Niveau“ das Gesamtenergieeffizienzniveau, das 
während der geschätzten wirtschaftlichen Lebensdauer mit den 
niedrigsten Kosten verbunden ist, wobei 

a) die niedrigsten Kosten unter Berücksichtigung der energiebezo
genen Investitionskosten, der Instandhaltungs- und Betriebskos
ten (einschließlich der Energiekosten und -einsparungen, der 
betreffenden Gebäudekategorie und gegebenenfalls der Einnah
men aus der Energieerzeugung) sowie gegebenenfalls der Ent
sorgungskosten ermittelt werden und 

b) die geschätzte wirtschaftliche Lebensdauer von jedem Mitglied
staat bestimmt wird. Sie bezieht sich auf die geschätzte wirt
schaftliche Restlebensdauer eines Gebäudes, wenn Gesamtener
gieeffizienzanforderungen für das Gebäude insgesamt festgelegt 
werden, oder auf die geschätzte wirtschaftliche Lebensdauer 
einer Gebäudekomponente, wenn Gesamtenergieeffizienzanfor
derungen für Gebäudekomponenten festgelegt werden, 

Das kostenoptimale Niveau liegt in dem Bereich der Gesamtener
gieeffizienzniveaus, in denen die über die geschätzte wirtschaftli
che Lebensdauer berechnete Kosten-Nutzen-Analyse positiv aus
fällt; 

15. „Klimaanlage“ eine Kombination der Bauteile, die für eine Form 
der Raumluftbehandlung erforderlich sind, durch die die Tempera
tur geregelt wird oder gesenkt werden kann; 

▼M1 
15a. „Heizungsanlage“ eine Kombination der Bauteile, die für eine 

Form der Raumluftbehandlung erforderlich sind, durch welche 
die Temperatur erhöht wird; 

15b. „Wärmeerzeuger“ den Teil einer Heizungsanlage, der mithilfe ei
nes oder mehrerer der folgenden Verfahren Nutzwärme erzeugt: 

a) Verbrennung von Brennstoffen, beispielsweise in einem Heiz
kessel; 

b) Joule-Effekt in den Heizelementen einer elektrischen Wider
standsheizung; 

c) Wärmegewinnung aus der Umgebungsluft, aus Abluft, oder aus 
einer Wasser- oder Erdwärmequelle mithilfe einer Wärmepum
pe; 

▼B
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15c. „Energieleistungsvertrag“ Energieleistungsvertrag gemäß der De
finition in Artikel 2 Nummer 27 der Richtlinie 2012/27/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ); 

▼B 
16. „Heizkessel“ die kombinierte Einheit aus Gehäuse und Brenner 

zur Abgabe der Verbrennungswärme an Flüssigkeiten; 

17. „Nennleistung“ die maximale Wärmeleistung in kW, die vom Her
steller für den kontinuierlichen Betrieb angegeben und garantiert 
wird, bei Einhaltung des von ihm angegebenen Wirkungsgrads; 

18. „Wärmepumpe“ eine Maschine, ein Gerät oder eine Anlage, die 
die Wärmeenergie der natürlichen Umgebung (Luft, Wasser oder 
Boden) auf Gebäude oder industrielle Anlagen überträgt, indem sie 
den natürlichen Wärmestrom so umkehrt, dass dieser von einem 
Ort tieferer Temperatur zu einem Ort höherer Temperatur fließt. 
Bei reversiblen Wärmepumpen kann auch die Wärme von dem 
Gebäude an die natürliche Umgebung abgegeben werden; 

19. „Fernwärme“ oder „Fernkälte“ die Verteilung thermischer Energie 
in Form von Dampf, heißem Wasser oder kalten Flüssigkeiten von 
einer zentralen Erzeugungsquelle durch ein Netz an mehrere Ge
bäude oder Anlagen zur Nutzung von Raum- oder Prozesswärme 
oder -kälte; 

▼M1 
20. „Isoliertes Kleinstnetz“ ein isoliertes Kleinstnetz im Sinne von 

Artikel 2 Nummer 27 der Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 2 ). 

▼C2 
Artikel 2a 

Langfristige Renovierungsstrategie 

▼M2 
(1) Jeder Mitgliedstaat legt bis 2050 eine langfristige Renovierungs
strategie zur Unterstützung der Renovierung des nationalen Bestands 
sowohl an öffentlichen als auch privaten Wohn- und Nichtwohngebäu
den hin zu einem in hohem Maße energieeffizienten und dekarbonisier
ten Gebäudebestand fest, mit der der kosteneffiziente Umbau bestehen
der Gebäude in Niedrigstenergiegebäude ermöglicht wird. Jede langfris
tige Renovierungsstrategie umfasst 

▼M1 
a) einen Überblick über den nationalen Gebäudebestand, sofern an

gemessen auf der Grundlage statistischer Stichproben und des erwar
teten Anteils renovierter Gebäude im Jahr 2020; 

▼M1 

( 1 ) Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 
2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG 
und 2006/32/EG (ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 1). 

( 2 ) Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG (ABl. L 211 vom 14.8.2009, 
S. 55).
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b) die Ermittlung kosteneffizienter Konzepte für Renovierungen je nach 
Gebäudetyp und Klimazone, wobei gegebenenfalls potenzielle ein
schlägige Auslösepunkte im Lebenszyklus des Gebäudes berücksich
tigt werden sollten; 

c) Strategien und Maßnahmen, um kosteneffiziente umfassende Reno
vierungen von Gebäuden, einschließlich umfassender Renovierungen 
in mehreren Stufen, anzuregen und um gezielte kosteneffiziente 
Maßnahmen und Renovierungen zu unterstützen, beispielsweise 
durch Einführung eines optionalen Systems von Gebäuderenovie
rungspässen; 

d) einen Überblick über die Strategien und Maßnahmen, die auf die 
Segmente des nationalen Gebäudebestands mit der schlechtesten 
Leistung, divergierende Anreize und Fälle von Marktversagen aus
gerichtet sind, sowie eine Darstellung der einschlägigen nationalen 
Maßnahmen, die zur Verringerung der Energiearmut beitragen; 

e) Strategien und Maßnahmen, die auf sämtliche öffentlichen Gebäude 
ausgerichtet sind; 

f) einen Überblick über die nationalen Initiativen zur Förderung intel
ligenter Technologien und gut vernetzter Gebäude und Gemeinschaf
ten sowie zur Förderung der Kompetenzen und der Ausbildung in 
den Bereichen Bau und Energieeffizienz; und 

g) eine nachweisgestützte Schätzung der zu erwartenden Energieeinspa
rungen und weiter reichender Vorteile, etwa in Bezug auf Gesund
heit, Sicherheit und Luftqualität. 

(2) In seiner langfristigen Renovierungsstrategie erstellt jeder Mit
gliedstaat einen Fahrplan mit Maßnahmen und innerstaatlich festgeleg
ten messbaren Fortschrittsindikatoren im Hinblick darauf, das langfris
tige Ziel einer Verringerung der Treibhausgasemissionen in der Union 
bis 2050 um 80-95 % im Vergleich zu 1990 zu erreichen, für einen in 
hohem Maße energieeffizienten und dekarbonisierten nationalen Gebäu
debestand zu sorgen und den kosteneffizienten Umbau bestehender Ge
bäude in Niedrigstenergiegebäude zu erleichtern. Der Fahrplan enthält 
indikative Meilensteine für 2030, 2040 und 2050 sowie eine Beschrei
bung, wie diese zum Erreichen der Energieeffizienzziele der Union 
gemäß der Richtlinie 2012/27/EU beitragen. 

(3) Um die Mobilisierung von Investitionen in die Renovierung zu 
unterstützen, die zum Erreichen der in Absatz 1 genannten Ziele erfor
derlich ist, erleichtern die Mitgliedstaaten den Zugang zu geeigneten 
Mechanismen, um 

a) Projekte zu bündeln, auch über Investitionsplattformen oder -gruppen 
und Konsortien kleiner und mittlerer Unternehmen, um den Zugang 
für Investoren sowie gebündelte Lösungen für potenzielle Kunden zu 
ermöglichen; 

b) das wahrgenommene Risiko der Energieeffizienzmaßnahmen für In
vestoren und den Privatsektor zu mindern; 

c) öffentliche Mittel zu nutzen, um Anreize für zusätzliche Investitionen 
aus dem privaten Sektor zu schaffen oder auf spezifische Marktver
sagen zu reagieren; 

d) Leitlinien für Investitionen in einen energieeffizienten öffentlichen 
Gebäudebestand entsprechend den Leitlinien von Eurostat vorzuge
ben und 

▼M1
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e) zugängliche und transparente Beratungsinstrumente, etwa zentrale 
Anlaufstellen für Verbraucher und Energieberatungsdienste, über ein
schlägige Renovierungen zur Verbesserung der Energieeffizienz und 
Finanzinstrumente einzurichten. 

(4) Die Kommission sammelt bewährte Verfahren der erfolgreichen 
öffentlichen oder privaten Finanzierung von Renovierungen zur Verbes
serung der Energieeffizienz sowie Informationen zu Plänen für die Bün
delung von Renovierungen geringen Umfangs zur Verbesserung der 
Energieeffizienz und leitet diese zumindest an die einschlägigen Behör
den weiter. Die Kommission ermittelt bewährte Verfahren im Zusam
menhang mit finanziellen Anreizen für Renovierungen aus Verbraucher
sicht unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen den Mitglied
staaten bei der Rentabilität und verbreitet diese Verfahren. 

(5) Zur Unterstützung der Entwicklung seiner langfristigen Renovie
rungsstrategie führt jeder Mitgliedstaat eine öffentliche Anhörung zu 
dieser Strategie durch, bevor er sie bei der Kommission einreicht. Jeder 
Mitgliedstaat fügt seiner langfristigen Renovierungsstrategie eine Zu
sammenfassung der Ergebnisse seiner öffentlichen Anhörung bei. 

Jeder Mitgliedstaat legt die Modalitäten der Anhörung bei der Umset
zung seiner langfristigen Renovierungsstrategie in einem inklusiven 
Verfahren fest. 

(6) Jeder Mitgliedstaat fügt seiner aktuellsten langfristigen Renovie
rungsstrategie die Einzelheiten ihrer Umsetzung bei, einschließlich der 
geplanten Strategien und Maßnahmen. 

(7) Jeder Mitgliedstaat kann seine langfristige Renovierungsstrategie 
anwenden, um Brandschutz und Risiken im Zusammenhang mit inten
siven seismischen Aktivitäten anzugehen, die sich auf die Renovierun
gen zur Verbesserung der Energieeffizienz und die Lebensdauer von 
Gebäuden auswirken. 

▼M2 
(8) Die langfristige Renovierungsstrategie jedes Mitgliedstaats wird 
der Kommission als Teil seines in Artikel 3 der Verordnung (EU) 
2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) genannten 
endgültigen integrierten nationalen Energie- und Klimaplans vorgelegt. 
Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 der genannten Verordnung wird der 
Kommission die erste langfristige Renovierungsstrategie gemäß Absatz 1 
des vorliegenden Artikels bis zum 10. März 2020 vorgelegt. 

▼B 

Artikel 3 

Festlegung einer Methode zur Berechnung der Gesamtener- 
gieeffizienz von Gebäuden 

Zur Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden wenden die 
Mitgliedstaaten eine Methode an, die mit dem in Anhang I festgelegten 
gemeinsamen allgemeinen Rahmen im Einklang steht. 

Diese Methode wird auf nationaler oder regionaler Ebene verabschiedet. 

▼M1 

( 1 ) Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 über das Governance-System für die Energieunion 
und für den Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 
und (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, der 
Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73,/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU und 2013/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, 
der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und zur Auf
hebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 1.
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Artikel 4 

Festlegung von Mindestanforderungen an die Gesamtener- 
gieeffizienz 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass im Hinblick auf die Erreichung kostenoptimaler 
Niveaus Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Ge
bäuden oder Gebäudeteilen festgelegt werden. Die Gesamtenergieeffi
zienz wird nach der in Artikel 3 genannten Methode berechnet. Die 
kostenoptimalen Niveaus werden nach dem in Artikel 5 genannten 
Rahmen für eine Vergleichsmethode berechnet, sobald dieser Rahmen 
verfügbar ist. 

Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicher
zustellen, dass zur Erreichung kostenoptimaler Niveaus Mindestanforde
rungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebäudekomponenten fest
gelegt werden, die Teil der Gebäudehülle sind und sich erheblich auf 
die Gesamtenergieeffizienz der Gebäudehülle auswirken, wenn sie er
setzt oder nachträglich eingebaut werden. 

Bei der Festlegung der Anforderungen können die Mitgliedstaaten zwi
schen neuen und bestehenden Gebäuden und unterschiedlichen Gebäu
dekategorien unterscheiden. 

Diese Anforderungen tragen den allgemeinen Innenraumklimabedingun
gen Rechnung, um mögliche negative Auswirkungen, wie unzurei
chende Belüftung, zu vermeiden, und berücksichtigen die örtlichen Ge
gebenheiten, die angegebene Nutzung sowie das Alter des Gebäudes. 

Ein Mitgliedstaat ist nicht verpflichtet, Mindestanforderungen an die 
Gesamtenergieeffizienz festzulegen, die über die geschätzte wirtschaft
liche Lebensdauer nicht kosteneffizient sind. 

Die Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz sind in regel
mäßigen Zeitabständen, die fünf Jahre nicht überschreiten, zu überprü
fen und erforderlichenfalls zu aktualisieren, um dem technischen Fort
schritt in der Bauwirtschaft Rechnung zu tragen. 

(2) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die in Absatz 1 genann
ten Anforderungen bei den folgenden Gebäudekategorien nicht festzule
gen oder anzuwenden: 

a) Gebäude, die als Teil eines ausgewiesenen Umfelds oder aufgrund 
ihres besonderen architektonischen oder historischen Werts offiziell 
geschützt sind, soweit die Einhaltung bestimmter Mindestanforderun
gen an die Gesamtenergieeffizienz eine unannehmbare Veränderung 
ihrer Eigenart oder ihrer äußeren Erscheinung bedeuten würde; 

b) Gebäude, die für Gottesdienst und religiöse Zwecke genutzt werden; 

c) provisorische Gebäude mit einer Nutzungsdauer bis einschließlich 
zwei Jahren, Industrieanlagen, Werkstätten und landwirtschaftliche 
Nutzgebäude mit niedrigem Energiebedarf sowie landwirtschaftliche 
Nutzgebäude, die in einem Sektor genutzt werden, auf den ein na
tionales sektorspezifisches Abkommen über die Gesamtenergieeffi
zienz Anwendung findet; 

d) Wohngebäude, die weniger als vier Monate jährlich genutzt werden 
oder werden sollen, oder alternativ Wohngebäude, die für eine be
grenzte jährliche Dauer genutzt werden oder werden sollen und de
ren zu erwartender Energieverbrauch weniger als 25 % des zu er
wartenden Energieverbrauchs bei ganzjähriger Nutzung beträgt; 

e) frei stehende Gebäude mit einer Gesamtnutzfläche von weniger als 
50 m 

2 . 

▼B
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Artikel 5 

Berechnung der kostenoptimalen Niveaus von Mindestanfor- 
derungen an die Gesamtenergieeffizienz 

(1) Die Kommission erstellt mittels delegierter Rechtsakte gemäß den 
Artikeln 23, 24 und 25 bis zum 30. Juni 2011 einen Rahmen für eine 
Vergleichsmethode zur Berechnung kostenoptimaler Niveaus von Min
destanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und 
Gebäudekomponenten. 

Der Rahmen für die Vergleichsmethode wird gemäß Anhang III fest
gelegt; dabei wird zwischen neuen und bestehenden Gebäuden und 
unterschiedlichen Gebäudekategorien unterschieden. 

(2) Die Mitgliedstaaten berechnen kostenoptimale Niveaus von Min
destanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz unter Verwendung des 
gemäß Absatz 1 festgelegten Rahmens für eine Vergleichsmethode und 
einschlägiger Parameter, beispielsweise klimatische Gegebenheiten und 
tatsächliche Zugänglichkeit der Energieinfrastrukturen, und vergleichen 
die Ergebnisse dieser Berechnung mit den geltenden Mindestanforde
rungen an die Gesamtenergieeffizienz. 

Über die Ergebnisse dieser Berechnung und die der Berechnung zu
grunde gelegten Daten und Annahmen erstatten die Mitgliedstaaten 
der Kommission Bericht. Der Bericht kann den Energieeffizienz-Akti
onsplänen gemäß Artikel 14 Absatz 2 der Richtlinie 2006/32/EG bei
gefügt werden. Die Mitgliedstaaten legen der Kommission diese Be
richte in regelmäßigen Abständen, die fünf Jahre nicht überschreiten, 
vor. Der erste Bericht ist bis 30. Juni 2012 zu übermitteln. 

(3) Zeigt das Ergebnis des nach Absatz 2 ausgeführten Vergleichs, 
dass die geltenden Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz 
wesentlich weniger energieeffizient sind als die kostenoptimalen Ni
veaus der Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz, so 
rechtfertigt der betreffende Mitgliedstaat die Differenz schriftlich gegen
über der Kommission in dem Bericht gemäß Absatz 2, dem, soweit die 
Differenz nicht gerechtfertigt werden kann, ein Plan beigefügt ist, in 
dem geeignete Schritte dargelegt werden, mit denen die Differenz bis 
zur nächsten Überprüfung der Mindestanforderungen an die Gesamt
energieeffizienz gemäß Artikel 4 Absatz 1 wesentlich verringert werden 
kann. 

(4) Die Kommission veröffentlicht einen Bericht über die Fortschritte 
der Mitgliedstaaten bei der Erreichung kostenoptimaler Niveaus von 
Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. 

▼M1 

Artikel 6 

Neue Gebäude 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass neue Gebäude die nach Artikel 4 festgelegten Min
destanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz erfüllen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass vor Baubeginn neuer Ge
bäude die technische, ökologische und wirtschaftliche Realisierbarkeit 
hocheffizienter alternativer Systeme — soweit verfügbar — berücksich
tigt wird. 

▼B 

Artikel 7 

Bestehende Gebäude 

Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicher
zustellen, dass die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, die einer größe
ren Renovierung unterzogen werden, oder der renovierten Gebäudeteile 

▼B
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erhöht wird, um die gemäß Artikel 4 festgelegten Mindestanforderungen an 
die Gesamtenergieeffizienz zu erfüllen, sofern dies technisch, funktionell 
und wirtschaftlich realisierbar ist. 

Die Anforderungen werden auf das renovierte Gebäude oder den reno
vierten Gebäudeteil als Ganzes angewandt. Zusätzlich oder alternativ 
hierzu können Anforderungen auf die renovierten Gebäudekomponenten 
angewandt werden. 

Des Weiteren ergreifen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnah
men, um sicherzustellen, dass die Gesamtenergieeffizienz einer Gebäu
dekomponente, die Teil der Gebäudehülle ist und sich erheblich auf 
deren Gesamtenergieeffizienz auswirkt und die nachträglich eingebaut 
oder ersetzt wird, die Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffi
zienz erfüllt, sofern dies technisch, funktionell und wirtschaftlich reali
sierbar ist. 

Die Mitgliedstaaten legen diese Mindestanforderungen an die Gesamt
energieeffizienz gemäß Artikel 4 fest. 

▼M1 
Die Mitgliedstaaten setzen sich im Fall einer größeren Renovierung von 
Gebäuden unter Berücksichtigung eines gesunden Raumklimas, von 
Brandschutz und von Risiken im Zusammenhang mit intensiven seis
mischen Aktivitäten für hocheffiziente alternative Systeme ein, sofern 
dies technisch, funktionell und wirtschaftlich realisierbar ist. 

Artikel 8 

Gebäudetechnische Systeme, Elektromobilität und Intelligenzfä- 
higkeitsindikator 

(1) Die Mitgliedstaaten legen zur optimalen Energienutzung durch 
die gebäudetechnischen Systeme Systemanforderungen an die Gesamt
energieeffizienz, die ordnungsgemäße Installation und angemessene Di
mensionierung, Einstellung und Steuerung der gebäudetechnischen Sys
teme fest, die in bestehenden Gebäuden eingebaut werden. Die Mit
gliedstaaten können diese Systemanforderungen auch auf neue Gebäude 
anwenden. 

Die Systemanforderungen werden für neue gebäudetechnische Systeme 
sowie für Ersetzung und Modernisierung von gebäudetechnischen Sys
temen festgelegt und insoweit angewandt, als dies technisch, funktionell 
und wirtschaftlich realisierbar ist. 

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass neue Gebäude, sofern technisch 
und wirtschaftlich realisierbar, mit selbstregulierenden Einrichtungen zur 
separaten Regelung der Temperatur in jedem Raum oder, sofern ge
rechtfertigt, in einem bestimmten beheizten Bereich des Gebäudeteils 
ausgestattet werden. In bestehenden Gebäuden ist die Installation sol
cher selbstregulierender Einrichtungen bei einem Austausch des Wär
meerzeugers, sofern technisch und wirtschaftlich realisierbar, vor
geschrieben. 

(2) In Bezug auf neue Nichtwohngebäude und Nichtwohngebäude, 
die einer größeren Renovierung unterzogen werden, tragen die Mitglied
staaten, sofern das Gebäude über mehr als zehn Stellplätze verfügt, 
dafür Sorge, dass mindestens ein Ladepunkt im Sinne der Richtlinie 
2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) sowie für 
mindestens jeden fünften Stellplatz die Leitungsinfrastruktur, nämlich 
die Schutzrohre für Elektrokabel, errichtet werden, um die spätere Er
richtung von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge zu ermöglichen, sofern: 

▼B 

( 1 ) Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Oktober 2014 über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe 
(ABl. L 307 vom 28.10.2014, S. 1).
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a) Der Parkplatz sich innerhalb des Gebäudes befindet und die Reno
vierungsmaßnahmen bei größeren Renovierungen den Parkplatz oder 
die elektrische Infrastruktur des Gebäudes umfassen; oder 

b) der Parkplatz an das Gebäude angrenzt und die Renovierungsmaß
nahmen bei größeren Renovierungen den Parkplatz oder die elektri
sche Infrastruktur des Parkplatzes umfassen. 

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat bis 
zum 1. Januar 2023 über einen möglichen Beitrag der Gebäudepolitik 
der Union zur Förderung der Elektromobilität Bericht und schlägt ge
gebenenfalls diesbezüglich Maßnahmen vor. 

(3) Bis 1. Januar 2025 legen die Mitgliedstaaten die Anforderungen 
für den Einbau einer Mindestanzahl von Ladepunkten für alle Nicht
wohngebäude mit mehr als zwanzig Stellplätzen fest. 

(4) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Anforderungen der 
Absätze 2 und 3 bei Gebäuden, die sich im Eigentum von KMU im 
Sinne der Definition in Titel I des Anhangs der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission ( 1 ) befinden und von ihnen genutzt wer
den, nicht festzulegen oder anzuwenden. 

(5) In Bezug auf neue Wohngebäude und Wohngebäude, die einer 
größeren Renovierung unterzogen werden, tragen die Mitgliedstaaten, 
sofern das Gebäude über mehr als zehn Stellplätze verfügt, dafür Sorge, 
dass für jeden Stellplatz die Leitungsinfrastruktur, nämlich die Schutz
rohre für Elektrokabel, errichtet wird, um die spätere Errichtung von 
Ladepunkten für Elektrofahrzeuge zu ermöglichen sofern: 

a) Der Parkplatz sich innerhalb des Gebäudes befindet und die Reno
vierungsmaßnahmen bei größeren Renovierungen den Parkplatz oder 
die elektrische Infrastruktur des Gebäudes umfassen; oder 

b) der Parkplatz an das Gebäude angrenzt und die Renovierungsmaß
nahmen bei größeren Renovierungen den Parkplatz oder die elektri
sche Infrastruktur des Parkplatzes umfassen. 

(6) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Absätze 2, 3 und 5 
für bestimmte Gebäudekategorien nicht anzuwenden, wenn: 

a) gemäß Absätze 2 und 5 die Baugenehmigungsanträge oder entspre
chende Anträge bis zum 10. März 2021 eingereicht wurden; 

b) die erforderliche Leitungsinfrastruktur von isolierten Kleinstnetzen 
abhängig wäre oder die Gebäude in Gebieten in äußerster Randlage 
im Sinne von Artikel 349 AEUV liegen, wenn diese zu erheblichen 
Problemen für den Betrieb des lokalen Energiesystems führen und 
die Stabilität des lokalen Netzes bedrohen würde; 

c) die Kosten für die Lade- und Leitungsinstallationen 7 % der Gesamt
kosten der größeren Renovierung des Gebäudes übersteigen; 

▼M1 

( 1 ) Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der 
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 
vom 20.5.2003, S. 36).
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d) ein öffentliches Gebäude gemäß der Umsetzung der Richtlinie 
2014/94/EU bereits vergleichbaren Anforderungen unterliegt. 

(7) Die Mitgliedstaaten sehen unbeschadet des Eigentums- und Miet
rechts der Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Vereinfachung der Bereit
stellung von Ladepunkten in neuen und bestehenden Wohn- und Nicht
wohngebäuden vor und gehen etwaige regulatorische Hindernisse, auch 
in Bezug auf Genehmigungs- und Zulassungsverfahren, an. 

(8) Die Mitgliedstaaten prüfen die Notwendigkeit kohärenter Strate
gien für Gebäude, für sanfte und umweltfreundliche Mobilität und für 
Stadtplanung. 

(9) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei Installation, Ersetzung 
oder Modernisierung eines gebäudetechnischen Systems die Gesamt
energieeffizienz des veränderten Teils oder, sofern relevant, des gesam
ten veränderten Systems bewertet wird. Die Ergebnisse dieser Bewer
tung werden dokumentiert und an den Eigentümer des Gebäudes über
mittelt, sodass sie weiter zur Verfügung stehen und für die Überprüfung 
der Einhaltung der Mindestanforderungen gemäß Absatz 1 dieses Ar
tikels und die Ausstellung von Ausweisen über die Gesamtenergieeffi
zienz verwendet werden können. Die Mitgliedstaaten entscheiden unbe
schadet des Artikels 12, ob sie die Ausstellung eines neuen Ausweises 
über die Gesamtenergieeffizienz verlangen. 

(10) Die Kommission erlässt bis zum 31. Dezember 2019 einen de
legierten Rechtsakt gemäß Artikel 23 zur Ergänzung dieser Richtlinie, 
mit dem ein optionales gemeinsames System der Union zur Bewertung 
der Intelligenzfähigkeit von Gebäuden eingerichtet wird. Die Bewertung 
erfolgt auf Grundlage einer Einschätzung der Fähigkeiten eines Gebäu
des oder eines Gebäudeteils, den Betrieb an den Bedarf der Bewohner 
und des Netzes anzupassen und seine Gesamtenergieeffizienz und -leis
tung zu verbessern. 

Gemäß Anhang Ia wird das optionale gemeinsame System der Union 
zur Bewertung der Intelligenzfähigkeit von Gebäuden 

a) die Definition des Intelligenzfähigkeitsindikator und 

b) eine Methode zu seiner Berechnung festlegen. 

(11) Die Kommission erlässt nach Anhörung der einschlägigen Ak
teure bis zum 31. Dezember 2019 einen Durchführungsrechtsakt, in dem 
die technischen Modalitäten für die wirksame Umsetzung des in Ab
satz 10 dieses Artikels genannten Systems, einschließlich eines Zeit
plans für eine unverbindliche Testphase auf nationaler Ebene, festgelegt 
und die ergänzende Rolle des Systems zu den Ausweisen über die 
Gesamtenergieeffizienz gemäß Artikel 11 klargestellt werden. 

Dieser Durchführungsrechtsakt wird nach dem Prüfverfahren gemäß 
Artikel 26 Absatz 3 erlassen. 

▼B 

Artikel 9 

Niedrigstenergiegebäude 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 

a) bis 31. Dezember 2020 alle neuen Gebäude Niedrigstenergiegebäude 
sind und 

▼M1
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b) nach dem 31. Dezember 2018 neue Gebäude, die von Behörden als 
Eigentümer genutzt werden, Niedrigstenergiegebäude sind. 

Die Mitgliedstaaten erstellen nationale Pläne zur Erhöhung der Zahl der 
Niedrigstenergiegebäude. Diese nationalen Pläne können nach Gebäude
kategorien differenzierte Zielvorgaben enthalten. 

(2) Des Weiteren legen die Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung 
der Vorreiterrolle der öffentlichen Hand Strategien fest und ergreifen 
Maßnahmen wie beispielsweise die Festlegung von Zielen, um Anreize 
für den Umbau von Gebäuden, die saniert werden, zu Niedrigstener
giegebäuden zu vermitteln; hierüber unterrichten sie die Kommission in 
den in Absatz 1 genannten nationalen Plänen. 

(3) Die nationalen Pläne enthalten unter anderem folgende Angaben: 

a) eine ausführliche Darlegung der praktischen Umsetzung der Defini
tion der Niedrigstenergiegebäude durch die Mitgliedstaaten, in der 
die nationalen, regionalen oder lokalen Gegebenheiten erläutert wer
den, einschließlich eines numerischen Indikators für den Primärener
gieverbrauch in kWh/m 

2 pro Jahr. Die für die Bestimmung des 
Primärenenergieverbrauchs verwendeten Primärenergiefaktoren kön
nen auf nationalen oder regionalen Jahresdurchschnittswerten beru
hen und den einschlägigen europäischen Normen Rechnung tragen. 

b) Zwischenziele für die Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz 
neuer Gebäude für 2015 im Hinblick auf die Vorbereitung der An
wendung des Absatzes 1; 

c) Informationen über die Strategien sowie über die finanziellen oder 
sonstigen Maßnahmen, die im Rahmen der Absätze 1 und 2 zur 
Förderung von Niedrigstenergiegebäuden angenommen wurden, ein
schließlich der Einzelheiten der im Rahmen des Artikels 13 Absatz 4 
der Richtlinie 2009/28/EG und der Artikel 6 und 7 der vorliegenden 
Richtlinie festgelegten nationalen Anforderungen und Maßnahmen 
betreffend die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen in 
neuen Gebäuden und in bestehenden Gebäuden, die einer größeren 
Renovierung unterzogen werden. 

(4) Die Kommission evaluiert die in Absatz 1 genannten nationalen 
Pläne insbesondere im Hinblick auf die Angemessenheit der von den 
Mitgliedstaaten zur Verwirklichung der Ziele dieser Richtlinie geplanten 
Maßnahmen. Sie kann unter gebührender Berücksichtigung des Sub
sidiaritätsprinzips um weitere gezielte Informationen zu den in den Ab
sätzen 1, 2 und 3 genannten Anforderungen ersuchen. In diesem Fall 
legt der betreffende Mitgliedstaat innerhalb von neun Monaten ab dem 
Ersuchen der Kommission die angeforderten Informationen vor oder 
schlägt Änderungen vor. Die Kommission kann im Anschluss an die 
Evaluierung eine Empfehlung aussprechen. 

(5) Die Kommission veröffentlicht bis 31. Dezember 2012 und da
nach alle drei Jahre einen Bericht über die Fortschritte der Mitglied
staaten bei der Erhöhung der Zahl der Niedrigstenergiegebäude. Auf der 
Grundlage dieses Berichts erarbeitet die Kommission einen Aktionsplan 
und schlägt erforderlichenfalls Maßnahmen zur Erhöhung der Zahl die
ser Gebäude vor und setzt sich für bewährte Verfahren für den kosten
effizienten Umbau bestehender Gebäude in Niedrigstenergiegebäude ein. 

▼B
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(6) Die Mitgliedstaaten können beschließen, in besonderen und be
gründeten Fällen, in denen die Kosten-Nutzen-Analyse über die wirt
schaftliche Lebensdauer des betreffenden Gebäudes negativ ausfällt, die 
in Absatz 1 Buchstaben a und b dargelegten Anforderungen nicht an
zuwenden. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über die 
Grundsätze der betreffenden gesetzlichen Regelungen. 

Artikel 10 

Finanzielle Anreize und Marktschranken 

(1) Angesichts der Bedeutung angemessener Finanzierungsinstru
mente und sonstiger Instrumente zur Beschleunigung einer besseren 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Umbaus von Gebäuden 
zu Niedrigstenergiegebäuden ergreifen die Mitgliedstaaten angemessene 
Schritte, um die in Anbetracht der nationalen Gegebenheiten zweck
dienlichsten dieser Instrumente in Betracht zu ziehen. 

(2) Die Mitgliedstaaten erstellen bis 30. Juni 2011 ein Verzeichnis 
der bestehenden und der gegebenenfalls geplanten Maßnahmen und 
Instrumente — auch finanzieller Art —, die zwar nach dieser Richtlinie 
nicht vorgeschrieben sind, aber den mit ihr verfolgten Zielen dienen. 

Die Mitgliedstaaten aktualisieren dieses Verzeichnis alle drei Jahre. Sie 
übermitteln diese Verzeichnisse der Kommission, wobei sie dieser Ver
pflichtung auch dadurch nachkommen können, dass sie die Verzeich
nisse in die in Artikel 14 Absatz 2 der Richtlinie 2006/32/EG genannten 
Energieeffizienz-Aktionspläne aufnehmen. 

(3) Die Kommission prüft die Wirksamkeit der im Verzeichnis nach 
Absatz 2 aufgelisteten bestehenden und geplanten Maßnahmen sowie 
der einschlägigen Unionsinstrumente zur Unterstützung der Umsetzung 
dieser Richtlinie. Auf der Grundlage dieser Prüfung kann die Kommis
sion unter gebührender Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips hin
sichtlich spezifischer nationaler Regelungen und der Abstimmung mit 
Finanzinstitutionen der Union und mit internationalen Finanzinstitutio
nen Ratschläge erteilen oder Empfehlungen aussprechen. Die Kommis
sion kann die Ergebnisse ihrer Prüfung sowie die etwaigen Ratschläge 
oder Empfehlungen in ihren Bericht über die nationalen Energieeffi
zienz-Aktionspläne nach Artikel 14 Absatz 5 der Richtlinie 2006/32/EG 
aufnehmen. 

(4) Die Kommission unterstützt gegebenenfalls auf Anfrage die Mit
gliedstaaten bei der Aufstellung nationaler oder regionaler Finanzhilfe
programme zur Erhöhung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, 
insbesondere von bestehenden Gebäuden, indem sie insbesondere den 
Austausch bewährter Verfahren zwischen den zuständigen nationalen 
oder regionalen Behörden bzw. Stellen unterstützt. 

(5) Zur Verbesserung der Finanzierung zugunsten der Umsetzung 
dieser Richtlinie legt die Kommission unter gebührender Berücksichti
gung des Subsidiaritätsprinzips — vorzugsweise bis 2011 — eine Ana
lyse insbesondere der folgenden Aspekte vor: 

a) Wirksamkeit, Angemessenheit der Höhe und tatsächlich verwendeter 
Betrag der zur Erhöhung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, 
insbesondere Wohngebäuden, aufgewendeten Mittel der Struktur
fonds und Rahmenprogramme; 

b) Wirksamkeit der Verwendung von Mitteln der EIB und anderer 
öffentlicher Finanzinstitutionen; 

▼B
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c) Koordinierung der Unionsmittel sowie der nationalen Finanzierung 
und anderer Unterstützungsformen, die als Instrument zur Stimulie
rung der Investitionen in die Energieeffizienz wirken können, und 
Angemessenheit dieser Mittel im Hinblick auf die Verwirklichung 
der Ziele der Union. 

Auf der Grundlage dieser Analyse kann die Kommission im Einklang 
mit dem mehrjährigen Finanzrahmen anschließend dem Europäischen 
Parlament und dem Rat Vorschläge in Bezug auf Unionsinstrumente 
unterbreiten, wenn sie dies für angezeigt hält. 

▼M1 
(6) Die Mitgliedstaaten machen ihre auf Energieeffizienzverbesserun
gen abzielenden finanziellen Maßnahmen im Rahmen der Renovierung 
von Gebäuden von den angestrebten oder erzielten Energieeinsparungen 
abhängig, die durch eines oder mehrere der folgenden Kriterien be
stimmt werden: 

a) die Energieeffizienz der Ausrüstung oder des Materials für die Reno
vierung; in diesem Fall muss die Ausrüstung oder das Material für 
die Renovierung von einem Installateur mit entsprechendem Zertifi
zierungs- oder Qualifikationsniveau installiert werden; 

b) Standardwerte für die Berechnung von Energieeinsparungen in Ge
bäuden; 

c) die durch eine solche Renovierung erzielte Verbesserung, die aus 
dem Vergleich der vor und nach der Renovierung ausgestellten Aus
weise über die Gesamtenergieeffizienz hervorgeht; 

d) die Ergebnisse eines Energieaudits; 

e) die Ergebnisse einer anderen einschlägigen, transparenten und ver
hältnismäßigen Methode, welche die Verbesserung der Energieeffi
zienz erkennen lässt. 

(6a) Datenbanken für Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz er
lauben die Sammlung von Daten über den gemessenen oder berechneten 
Energieverbrauch der erfassten Gebäude einschließlich mindestens der 
öffentlichen Gebäude, für die ein Ausweis über die Gesamtenergieeffi
zienz, im Sinne von Artikel 13, gemäß Artikel 12 ausgestellt wurde. 

(6b) Zumindest die aggregierten anonymisierten Daten, die den Da
tenschutzanforderungen der Union und der Mitgliedstaaten entsprechen, 
werden auf Antrag für statistische Zwecke oder Forschungszwecke und 
dem Eigentümer des Gebäudes zur Verfügung gestellt. 

▼B 
(7) Die Mitgliedstaaten werden durch diese Richtlinie nicht daran 
gehindert, Anreize für neue Gebäude, Renovierungsarbeiten oder Ge
bäudekomponenten, die über die kostenoptimalen Niveaus hinausgehen, 
bereitzustellen. 

Artikel 11 

Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz 

(1) Die Mitgliedstaaten legen die erforderlichen Maßnahmen fest, um 
ein System für die Erstellung von Ausweisen über die Gesamtenergie
effizienz von Gebäuden einzurichten. Der Ausweis über die Gesamt
energieeffizienz muss die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und 
Referenzwerte wie Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz 
enthalten, um den Eigentümern oder Mietern von Gebäuden oder Ge
bäudeteilen einen Vergleich und eine Beurteilung ihrer Gesamtenergie
effizienz zu ermöglichen. 

▼B
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Der Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz kann zusätzliche Angaben 
wie den Jahresenergieverbrauch von Nichtwohngebäuden und den Pro
zentanteil der Energie aus erneuerbaren Quellen am Gesamtenergiever
brauch enthalten. 

(2) Der Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz muss Empfehlun
gen für die kostenoptimale oder kosteneffiziente Verbesserung der Ge
samtenergieeffizienz des Gebäudes oder Gebäudeteils enthalten, es sei 
denn, es gibt kein vernünftiges Potenzial für derartige Verbesserungen 
gegenüber den geltenden Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz. 

Die in dem Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz enthaltenen Emp
fehlungen beziehen sich auf 

a) Maßnahmen im Zusammenhang mit einer größeren Renovierung der 
Gebäudehülle oder gebäudetechnischer Systeme und 

b) Maßnahmen für einzelne Gebäudekomponenten, die unabhängig von 
einer größeren Renovierung der Gebäudehülle oder gebäudetech
nischer Systeme durchgeführt werden. 

(3) Die in dem Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz enthaltenen 
Empfehlungen müssen an dem betreffenden Gebäude technisch realisier
bar sein und können eine Schätzung der Amortisationszeiträume oder 
der Kostenvorteile während der wirtschaftlichen Lebensdauer enthalten. 

(4) Der Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz enthält einen Hin
weis darauf, wo der Eigentümer oder der Mieter genauere Angaben, 
auch zu der Kosteneffizienz der in dem Ausweis über die Gesamtener
gieeffizienz enthaltenen Empfehlungen, erhalten kann. Die Kosteneffi
zienz wird anhand einer Reihe von Standardbedingungen bestimmt, wie 
einer Bewertung der Energieeinsparungen, der zugrunde liegenden Ener
giepreise und einer vorläufigen Kostenschätzung. Zudem enthält der 
Ausweis Informationen über die zur Umsetzung der Empfehlungen zu 
unternehmenden Schritte. Dem Eigentümer oder Mieter können auch 
weitere Informationen zu verwandten Aspekten wie Energieaudits oder 
Anreize finanzieller oder anderer Art oder Finanzierungsmöglichkeiten 
gegeben werden. 

(5) Die Mitgliedstaaten regen vorbehaltlich der innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften die Behörden dazu an, der Vorreiterrolle, die sie 
auf dem Gebiet der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden einnehmen 
sollten, unter anderem dadurch gerecht zu werden, dass sie innerhalb 
der Geltungsdauer des Ausweises über die Gesamtenergieeffizienz der 
Gebäude, deren Eigentümer sie sind, den im Ausweis enthaltenen Emp
fehlungen nachkommen. 

(6) Für Gebäudeteile kann der Energieausweis ausgestellt werden 

a) auf der Grundlage eines gemeinsamen Energieausweises für das ge
samte Gebäude oder 

b) auf der Grundlage der Bewertung eines anderen vergleichbaren Ge
bäudeteils mit den gleichen energiebezogenen Merkmalen in demsel
ben Gebäude. 

(7) Für Einfamilienhäuser kann der Energieausweis auf der Grund
lage der Bewertung eines anderen repräsentativen Gebäudes von ähn
licher Gestaltung, Größe und tatsächlicher Energieeffizienz ausgestellt 
werden, sofern diese Ähnlichkeit von dem Sachverständigen, der den 
Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz ausstellt, garantiert werden 
kann. 

▼B
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(8) Die Gültigkeitsdauer des Ausweises über die Gesamtenergieeffi
zienz darf zehn Jahre nicht überschreiten. 

(9) Die Kommission nimmt bis 2011 im Benehmen mit den einschlä
gigen Sektoren ein freiwilliges gemeinsames System der Europäischen 
Union für Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz von Nichtwohn
gebäuden an. Diese Maßnahme wird nach dem Beratungsverfahren des 
Artikels 26 Absatz 2 angenommen. Die Mitgliedstaaten werden aufgeru
fen, das System anzuerkennen oder zu verwenden oder unter Anpassung 
an die nationalen Gegebenheiten teilweise zu verwenden. 

Artikel 12 

Ausstellung von Ausweisen über die Gesamtenergieeffizienz 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Ausweis über die 
Gesamtenergieeffizienz ausgestellt wird für 

a) Gebäude oder Gebäudeteile, die gebaut, verkauft oder an einen 
neuen Mieter vermietet werden, sowie 

b) Gebäude, in denen mehr als 500 m 
2 Gesamtnutzfläche von Behörden 

genutzt werden und die starken Publikumsverkehr aufweisen. Am 
9. Juli 2015 wird dieser Schwellenwert von 500 m 

2 auf 250 m 
2 

gesenkt. 

Die Verpflichtung zur Ausstellung eines Ausweises über die Gesamt
energieeffizienz gilt nicht, wenn ein im Einklang entweder mit der 
Richtlinie 2002/91/EG oder mit der vorliegenden Richtlinie ausgestellter 
gültiger Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz des betreffenden Ge
bäudes oder des betreffenden Gebäudeteils vorliegt. 

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass bei Bau, Verkauf oder 
Vermietung von Gebäuden oder Gebäudeteilen der Ausweis über die 
Gesamtenergieeffizienz oder eine Kopie dieses Ausweises dem poten
ziellen neuen Mieter oder Käufer vorgelegt und dem neuen Mieter oder 
Käufer ausgehändigt wird. 

(3) Wird ein Gebäude vor dem Bau verkauft oder vermietet, so kön
nen die Mitgliedstaaten abweichend von den Absätzen 1 und 2 ver
langen, dass der Verkäufer eine Einschätzung der künftigen Gesamt
energieeffizienz des Gebäudes zur Verfügung stellt; in diesem Fall 
wird der Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz spätestens dann aus
gestellt, wenn der Bau des Gebäudes abgeschlossen ist. 

(4) Die Mitgliedstaaten verlangen, dass bei Verkauf oder Vermietung 
von 

— Gebäuden, für die ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz vor
liegt, 

— Gebäudeteilen in einem Gebäude, für das ein Ausweis über die 
Gesamtenergieeffizienz vorliegt und 

— Gebäudeteilen, für die ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz 
vorliegt, 

in den Verkaufs- oder Vermietungsanzeigen in den kommerziellen Me
dien der in dem Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes 
bzw. des Gebäudeteils angegebene Indikator der Gesamtenergieeffizienz 
genannt wird. 

(5) Dieser Artikel wird im Einklang mit den geltenden innerstaatli
chen Rechtsvorschriften über gemeinschaftliches Eigentum oder über 
Gesamteigentum angewandt. 

▼B
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(6) Die Mitgliedstaaten können die in Artikel 4 Absatz 2 genannten 
Gebäudekategorien von der Anwendung der Absätze 1, 2, 4 und 5 des 
vorliegenden Artikels ausnehmen. 

(7) Mögliche Rechtswirkungen der Ausweise über die Gesamtener
gieeffizienz bei etwaigen Rechtsstreitigkeiten bestimmen sich nach den 
nationalen Rechtsvorschriften. 

Artikel 13 

Aushang von Ausweisen über die Gesamtenergieeffizienz 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen, um sicherzustellen, 
dass bei Gebäuden, für die ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz 
nach Artikel 12 Absatz 1 ausgestellt worden ist und in denen mehr als 
500 m 

2 Gesamtnutzfläche von Behörden genutzt werden und die starken 
Publikumsverkehr aufweisen, der Ausweis über die Gesamtenergieeffi
zienz an einer für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle angebracht 
wird. 

Am 9. Juli 2015 wird dieser Schwellenwert von 500 m 
2 auf 250 m 

2 
gesenkt. 

(2) Die Mitgliedstaaten verlangen, dass bei Gebäuden, für die gemäß 
Artikel 12 Absatz 1 ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz aus
gestellt wurde und in denen mehr als 500 m 

2 Gesamtnutzfläche starken 
Publikumsverkehr aufweisen, ein Ausweis über die Gesamtenergieeffi
zienz an einer für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle angebracht 
wird. 

(3) Dieser Artikel enthält keine Verpflichtung zum Aushang der im 
Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz enthaltenen Empfehlungen. 

▼M1 

Artikel 14 

Inspektion von Heizungsanlagen 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um 
regelmäßige Inspektionen der zugänglichen Teile von Heizungsanlagen 
oder kombinierten Raumheizungs- und Lüftungsanlagen mit einer Nenn
leistung von mehr als 70 kW, beispielsweise Wärmeerzeuger, Steue
rungssystem und Umwälzpumpe(n), die zur Gebäudeheizung verwendet 
werden, zu gewährleisten. Die Inspektion umfasst auch die Prüfung des 
Wirkungsgrads und der Dimensionierung des Wärmeerzeugers im Ver
hältnis zum Heizbedarf des Gebäudes und berücksichtigt gegebenenfalls 
die Fähigkeit der Heizungsanlage oder der kombinierten Raumheizungs- 
und Lüftungsanlage, ihre Leistung unter typischen oder durchschnitt
lichen Betriebsbedingungen zu optimieren. 

Wenn an der Heizungsanlage oder der kombinierten Raumheizungs- 
und Lüftungsanlage keine Änderungen vorgenommen wurden oder in 
Bezug auf den Wärmebedarf des Gebäudes keine Änderungen einge
treten sind, nachdem eine Inspektion gemäß dieses Absatzes durch
geführt wurde, können die Mitgliedstaaten beschließen, eine wiederholte 
Prüfung der Dimensionierung des Wärmeerzeugers nicht zu verlangen. 

(2) Gebäudetechnische Systeme, die ausdrücklich unter ein verein
bartes Kriterium für die Gesamtenergieeffizienz oder eine vertragliche 
Abmachung mit einem vereinbarten Niveau der Energieeffizienzverbes
serung wie Energieleistungsverträge fallen oder die von einem Versor
gungsunternehmen oder einem Netzbetreiber betrieben werden und 

▼B
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demnach systemseitigen Maßnahmen zur Überwachung der Effizienz 
unterliegen, sind von den Anforderungen gemäß Absatz 1 ausgenom
men, falls die Gesamtauswirkungen eines solchen Ansatzes denen, die 
bei Anwendung von Absatz 1 entstehen, gleichwertig sind. 

(3) Alternativ zu Absatz 1 und falls die Gesamtauswirkungen eines 
solchen Ansatzes denen, die bei Anwendung von Absatz 1 entstehen, 
gleichwertig sind, können die Mitgliedstaaten Maßnahmen beschließen, 
um sicherzustellen, dass die Nutzer Ratschläge zum Austausch der Wär
meerzeuger, zu sonstigen Veränderungen an der Heizungsanlage oder 
der kombinierten Raumheizungs- und Lüftungsanlage und zu Alterna
tivlösungen erhalten, um den Wirkungsgrad und die Zweckmäßigkeit 
der Dimensionierung dieser Anlagen zu beurteilen. 

Ehe die Mitgliedstaaten die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten 
alternativen Maßnahmen anwenden, belegt jeder Mitgliedstaat in einem 
Bericht an die Kommission die Gleichwertigkeit der Auswirkungen 
dieser Maßnahmen mit den Auswirkungen der in Absatz 1 genannten 
Maßnahmen. 

▼M2 
Dieser Bericht wird der Kommission als Teil der in Artikel 3 der Ver
ordnung (EU) 2018/1999 genannten integrierten nationalen Energie- und 
Klimapläne der Mitgliedstaaten vorgelegt. 

▼M1 
(4) Die Mitgliedstaaten legen Anforderungen fest, um sicherzustellen, 
dass Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung für eine Heizungsanlage 
oder eine kombinierte Raumheizungs- und Lüftungsanlage von mehr als 
290 kW, sofern technisch und wirtschaftlich realisierbar, bis zum Jahr 
2025 mit Systemen für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung 
ausgerüstet werden. 

Die Systeme für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung müssen in 
der Lage sein, 

a) den Energieverbrauch kontinuierlich zu überwachen, zu protokollie
ren, zu analysieren und dessen Anpassung zu ermöglichen; 

b) Benchmarks in Bezug auf die Energieeffizienz des Gebäudes auf
zustellen, Effizienzverluste von gebäudetechnischen Systemen zu er
kennen und die für die Einrichtungen oder das gebäudetechnische 
Management zuständige Person über mögliche Verbesserungen der 
Energieeffizienz zu informieren; und 

c) die Kommunikation zwischen miteinander verbundenen gebäude
technischen Systemen und anderen Anwendungen innerhalb des Ge
bäudes zu ermöglichen und gemeinsam mit anderen Typen gebäude
technischer Systeme betrieben zu werden, auch bei unterschiedlichen 
herstellereigenen Technologien, Geräten und Herstellern. 

(5) Die Mitgliedstaaten können Anforderungen festlegen, um sicher
zustellen, dass Wohngebäude ausgerüstet sind mit: 

a) einer kontinuierlichen elektronischen Überwachungsfunktion, welche 
die Effizienz des Systems misst und den Eigentümer oder Verwalter 
des Gebäudes darüber informiert, wenn die Effizienz erheblich nach
gelassen hat und eine Wartung des Systems erforderlich ist, und 

b) wirksamen Steuerungsfunktionen zur Gewährleistung der optimalen 
Erzeugung, Verteilung, Speicherung und Nutzung der Energie. 

(6) Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für Ge
bäude, die die Kriterien der Absätze 4 oder 5 erfüllen. 

▼M1



 

02010L0031 — DE — 24.12.2018 — 002.001 — 20 

Artikel 15 

Inspektion von Klimaanlagen 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um 
regelmäßige Inspektionen der zugänglichen Teile von Klimaanlagen 
oder von kombinierten Klima- und Lüftungsanlagen mit einer Nenn
leistung von mehr als 70 kW zu gewährleisten. Die Inspektion umfasst 
auch die Prüfung des Wirkungsgrads und der Dimensionierung der 
Klimaanlage im Verhältnis zum Kühlbedarf des Gebäudes und gegebe
nenfalls die Berücksichtigung der Fähigkeit der Klimaanlage oder der 
kombinierten Klima- und Lüftungsanlage, ihre Leistung unter typischen 
oder durchschnittlichen Betriebsbedingungen zu optimieren. 

Wenn an der Klimaanlage oder der kombinierten Klima- und Lüftungs
anlage keine Änderungen vorgenommen wurden oder in Bezug auf den 
Kühlbedarf des Gebäudes keine Änderungen eingetreten sind, nachdem 
eine Inspektion gemäß diesem Absatz durchgeführt wurde, können die 
Mitgliedstaaten beschließen, eine wiederholte Prüfung der Dimensionie
rung der Klimaanlage nicht zu verlangen. 

Mitgliedstaaten, die gemäß Artikel 1 Absatz 3 strengere Anforderungen 
beibehalten, sind von der Verpflichtung ausgenommen, diese der Kom
mission zu notifizieren. 

(2) Gebäudetechnische Systeme, die ausdrücklich unter ein verein
bartes Kriterium für die Gesamtenergieeffizienz oder eine vertragliche 
Abmachung mit einem vereinbarten Niveau der Energieeffizienzverbes
serung wie Energieleistungsverträge fallen oder die von einem Versor
gungsunternehmen oder einem Netzbetreiber betrieben werden und 
demnach systemseitigen Maßnahmen zur Überwachung der Effizienz 
unterliegen, sind von den Anforderungen gemäß Absatz 1 ausgenom
men, falls die Gesamtauswirkungen eines solchen Ansatzes denen, die 
bei Anwendung von Absatz 1 entstehen, gleichwertig sind. 

(3) Alternativ zu Absatz 1 und falls die Gesamtauswirkungen eines 
solchen Ansatzes denen, die bei Anwendung von Absatz 1 entstehen, 
gleichwertig sind, können die Mitgliedstaaten Maßnahmen beschließen, 
um sicherzustellen, dass die Nutzer Ratschläge zum Austausch von 
Klimaanlagen oder kombinierten Klima- und Lüftungsanlagen, zu sons
tigen Veränderungen an der Klimaanlage oder der kombinierten Klima- 
und Lüftungsanlage und zu Alternativlösungen erhalten, um den Wir
kungsgrad und die Zweckmäßigkeit der Dimensionierung dieser Anla
gen zu beurteilen. 

Ehe die Mitgliedstaaten die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten 
alternativen Maßnahmen anwenden, belegt jeder Mitgliedstaat in einem 
Bericht an die Kommission die Gleichwertigkeit der Auswirkungen 
jener Maßnahmen mit den Auswirkungen der in Absatz 1 genannten 
Maßnahmen. 

▼M2 
Dieser Bericht wird der Kommission als Teil der in Artikel 3 der Ver
ordnung (EU) 2018/1999 genannten integrierten nationalen Energie- und 
Klimapläne der Mitgliedstaaten vorgelegt. 

▼M1 
(4) Die Mitgliedstaaten legen Anforderungen fest, um sicherzustellen, 
dass Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung für eine Klimaanlage 
oder eine kombinierte Klima- und Lüftungsanlage von mehr als 290 kW, 
sofern technisch und wirtschaftlich realisierbar, bis zum Jahr 2025 mit 
Systemen für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung ausgerüstet 
werden. 

▼M1
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Die Systeme für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung müssen in 
der Lage sein, 

a) den Energieverbrauch kontinuierlich zu überwachen, zu protokollie
ren, zu analysieren und dessen Anpassung zu ermöglichen; 

b) Benchmarks in Bezug auf die Energieeffizienz des Gebäudes auf
zustellen, Effizienzverluste von gebäudetechnischen Systemen zu er
kennen und die für die Einrichtungen oder das gebäudetechnische 
Management zuständige Person über mögliche Verbesserungen der 
Energieeffizienz zu informieren; und 

c) die Kommunikation zwischen miteinander verbundenen gebäude
technischen Systemen und anderen Anwendungen innerhalb des Ge
bäudes zu ermöglichen und gemeinsam mit anderen Typen gebäude
technischer Systeme betrieben zu werden, auch bei unterschiedlichen 
herstellereigenen Technologien, Geräten und Herstellern. 

(5) Die Mitgliedstaaten können Anforderungen festlegen, um sicher
zustellen, dass Wohngebäude ausgerüstet sind mit: 

a) einer kontinuierlichen elektronischen Überwachungsfunktion, die die 
Effizienz des Systems misst und den Eigentümer oder Verwalter des 
Gebäudes darüber informiert, wenn die Effizienz erheblich nach
gelassen hat und eine Wartung des Systems erforderlich ist, und 

b) wirksamen Steuerungsfunktionen zur Gewährleistung der optimalen 
Erzeugung, Verteilung, Speicherung und Nutzung der Energie. 

(6) Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für Ge
bäude, die die Kriterien der Absätze 4 oder 5 erfüllen. 

▼B 

Artikel 16 

Berichte über die Inspektion von Heizungs- und Klimaanlagen 

(1) Nach jeder Inspektion einer Heizungs- oder Klimaanlage ist ein 
Inspektionsbericht zu erstellen. Der Inspektionsbericht enthält das Er
gebnis der gemäß Artikel 14 und 15 durchgeführten Inspektion sowie 
Empfehlungen für kosteneffiziente Verbesserungen der Energieeffizienz 
der kontrollierten Anlage. 

Die Empfehlungen können sich auf einen Vergleich zwischen der Ener
gieeffizienz der kontrollierten Anlage und der Energieeffizienz der bes
ten verfügbaren und realisierbaren Anlage und einer Anlage ähnlicher 
Bauart stützen, deren relevante Bestandteile die nach den geltenden 
Vorschriften geforderte Energieeffizienz aufweisen. 

(2) Der Inspektionsbericht wird dem Eigentümer oder dem Mieter 
des Gebäudes ausgehändigt. 

Artikel 17 

Unabhängiges Fachpersonal 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Erstellung des Ausweises 
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden sowie die Inspektion 
von Heizungs- und Klimaanlagen in unabhängiger Weise durch quali
fizierte und/oder zugelassene Fachleute erfolgt, die entweder selbststän
dig oder bei Behörden oder privaten Stellen angestellt sein können. 

▼M1
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Die Zulassung der Fachleute erfolgt unter Berücksichtigung ihrer Fach
kenntnis. 

Die Mitgliedstaaten machen der Öffentlichkeit Informationen über die 
Ausbildung und Zulassung zugänglich. Die Mitgliedstaaten stellen si
cher, dass entweder regelmäßig aktualisierte Listen qualifizierter und/ 
oder zugelassener Fachleute oder regelmäßig aktualisierte Listen zuge
lassener Unternehmen, die die Dienste dieser Fachleute anbieten, der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

Artikel 18 

Unabhängiges Kontrollsystem 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass für die Ausweise über die 
Gesamtenergieeffizienz und die Inspektionsberichte für Heizungs- und 
Klimaanlagen unabhängige Kontrollsysteme gemäß Anhang II einge
richtet werden. Die Mitgliedstaaten können separate Systeme für die 
Kontrolle der Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz und der In
spektionsberichte für Heizungs- und Klimaanlagen einführen. 

(2) Die Mitgliedstaaten können die Zuständigkeiten für die Einrich
tung der unabhängigen Kontrollsysteme delegieren. 

In diesem Fall stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Einrichtung 
der unabhängigen Kontrollsysteme nach Maßgabe von Anhang II er
folgt. 

(3) Die Mitgliedstaaten verlangen, dass die in Absatz 1 genannten 
Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz und Inspektionsberichte den 
zuständigen Behörden oder Stellen auf Aufforderung zur Verfügung 
gestellt werden. 

▼M1 

Artikel 19 

Überprüfung 

Die Kommission überprüft mit Unterstützung des gemäß Artikel 26 
eingesetzten Ausschusses bis spätestens 1. Januar 2026 diese Richtlinie 
auf der Grundlage der bei ihrer Anwendung gesammelten Erfahrungen 
und erzielten Fortschritte und unterbreitet erforderlichenfalls Vorschläge. 

Im Rahmen dieser Überprüfung untersucht die Kommission, wie die 
Mitgliedstaaten in der Gebäude- und Energieeffizienzpolitik der Union 
integrierte Quartiers- oder Nachbarschaftsansätze anwenden könnten, 
wobei sichergestellt wird, dass jedes Gebäude die Mindestanforderungen 
an die Energieeffizienz erfüllt, beispielsweise im Wege von Gesamt
renovierungskonzepten, die für eine Reihe von Gebäuden in einem 
räumlichen Zusammenhang statt für ein einziges Gebäude gelten. 

Die Kommission beurteilt insbesondere, ob die Ausweise über die Ge
samtenergieeffizienz nach Artikel 11 weiter verbessert werden müssen. 

Artikel 19a 

Machbarkeitsstudie 

Die Kommission fertigt bis 2020 eine Machbarkeitsstudie an, in der sie 
die Möglichkeiten und den Zeitplan für die Einführung einer Inspektion 
von eigenständigen Lüftungsanlagen und eines optionalen Gebäudereno
vierungspasses als Ergänzung zum Ausweis über die Gesamtenergieef
fizienz erläutert, sodass ein langfristiger Fahrplan für die schrittweise 

▼B
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Renovierung eines bestimmten Gebäudes auf Grundlage von Qualitäts
kriterien und im Anschluss an ein Energieaudit erstellt werden kann, in 
dem relevante Maßnahmen und Renovierungen zur etwaigen Verbes
serung der Energieeffizienz beschrieben werden. 

▼B 

Artikel 20 

Information 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um 
die Eigentümer oder Mieter von Gebäuden oder Gebäudeteilen über die 
verschiedenen Methoden und praktischen Verfahren zur Verbesserung 
der Gesamtenergieeffizienz zu informieren. 

▼M1 
(2) Die Mitgliedstaaten informieren die Eigentümer oder Mieter von 
Gebäuden insbesondere über Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz, 
einschließlich ihres Zweckes und ihrer Ziele, über kosteneffiziente Maß
nahmen sowie gegebenenfalls zur Verfügung stehende Finanzinstru
mente für die Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes 
und über den Austausch von mit fossilen Brennstoffen betriebenen 
Heizkesseln gegen nachhaltigere Alternativen. Die Mitgliedstaaten stel
len die Informationen mittels zugänglicher und transparenter Beratungs
instrumente, etwa Beratungen zu Renovierungen und zentrale Anlauf
stellen, zur Verfügung. 

▼B 
Die Kommission unterstützt die Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen bei 
der Durchführung von Informationskampagnen für die Zwecke von Ab
satz 1 und Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes, die Gegenstand 
von Unionsprogrammen sein können. 

(3) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass für diejenigen, die für die 
Umsetzung dieser Richtlinie zuständig sind, Anleitung und Schulung 
zur Verfügung stehen. Im Rahmen dieser Maßnahmen ist auf die Be
deutung der Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz hinzuweisen und 
die Berücksichtigung einer optimalen Kombination von Verbesserungen 
der Energieeffizienz, der Verwendung erneuerbarer Energien und des 
Einsatzes von Fernwärme und Fernkühlung bei der Planung, dem Ent
wurf, dem Bau und der Renovierung von Industrie- oder Wohngebieten 
zu ermöglichen. 

(4) Die Kommission ist aufgefordert, ihre Informationsdienste kon
tinuierlich zu verbessern, insbesondere die Website, die als ein an die 
Bürger, Berufsvertreter und Behörden gerichtetes europäisches Portal für 
die Energieeffizienz von Gebäuden eingerichtet wurde, um die Mitglied
staaten bei ihren Bemühungen um Information und Sensibilisierung zu 
unterstützen. In diese Website könnte Folgendes aufgenommen werden: 
Links zu den einschlägigen Rechtsvorschriften der Union sowie zu na
tionalen, regionalen und lokalen Rechtsvorschriften, Links zu den EU
ROPA-Websites mit den nationalen Energieeffizienz-Aktionsplänen, 
Links zu den verfügbaren Finanzierungsinstrumenten sowie Beispiele 
für bewährte Verfahren auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene. 
Im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung führt 
die Kommission ihre Informationsdienste verstärkt fort, um die Nutzung 
der verfügbaren Mittel dadurch zu erleichtern, dass beteiligten Akteuren, 
darunter den nationalen, regionalen und lokalen Behörden, Hilfe und 
Information in Bezug auf die Finanzierungsmöglichkeiten unter Berück
sichtigung der jüngsten Änderungen des Regelungsrahmens angeboten 
wird. 

▼M1
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Artikel 21 

Konsultation 

Um die wirksame Umsetzung der Richtlinie zu erleichtern, konsultieren 
die Mitgliedstaaten die beteiligten Akteure, darunter die lokalen und 
regionalen Behörden, entsprechend den anwendbaren nationalen Rechts
vorschriften und soweit erforderlich. Diese Konsultation ist für die An
wendung der Artikel 9 und 20 von besonderer Bedeutung. 

Artikel 22 

Anpassung des Anhangs I an den technischen Fortschritt 

Die Kommission passt die Teile 3 und 4 des Anhangs I mittels dele
gierter Rechtsakte gemäß den Artikeln 23, 24 und 25 an den tech
nischen Fortschritt an. 

▼M1 

Artikel 23 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kom
mission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertra
gen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß den Ar
tikeln 5, 8 und 22 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem 9. Juli 2018 übertragen. Die Kommission erstellt spätes
tens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen 
Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlän
gert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 
Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Ver
längerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß den Artikeln 5, 8 und 22 kann 
vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen wer
den. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in 
diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 
im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirk
sam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 
sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kom
mission die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstän
digen im Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, über
mittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß den Artikeln 5, 8 oder 22 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Par
lament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 
den Rat Einwände erhoben hat oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Mo
nate verlängert. 

__________ 

▼B
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Artikel 26 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser 
Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

▼B 

Artikel 27 

Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten legen fest, welche Sanktionen bei einem Verstoß 
gegen die innerstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie 
zu verhängen sind, und ergreifen die zu deren Durchsetzung erforderli
chen Maßnahmen. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig 
und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese 
Vorschriften bis spätestens 9. Januar 2013 mit und unterrichten sie 
unverzüglich über alle späteren Änderungen dieser Vorschriften. 

Artikel 28 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis spätestens 
9 Juli 2012 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich 
sind, um den Artikeln 2 bis 18 und den Artikeln 20 und 27 nach
zukommen. 

Sie wenden die Vorschriften, die die Artikel 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 
20 und 27 betreffen, spätestens ab 9. Januar 2013 an. 

▼C1 
Sie wenden die Vorschriften, die die Artikel 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 und 16 
betreffen, spätestens ab 9. Januar 2013 auf Gebäude an, die von Behör
den genutzt werden, und spätestens ab 9. Juli 2013 auf alle übrigen 
Gebäude an. 

▼B 
Sie können die Anwendung von Artikel 12 Absätze 1 und 2 auf ein
zelne Gebäudeteile, die vermietet sind, bis zum 31. Dezember 2015 
aufschieben. Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass weniger Ausweise 
ausgestellt werden, als dies bei Anwendung der Richtlinie 2002/91/EG 
in den betreffenden Mitgliedstaaten der Fall gewesen wäre. 

Bei Erlass dieser Maßnahmen nehmen die Mitgliedstaaten in den Vor
schriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffent
lichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug. In diese Vorschriften 
fügen sie die Erklärung ein, dass Bezugnahmen in den geltenden 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf die Richtlinie 2002/91/EG 
als Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie gelten. Die Mitglied
staaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme und die Formulie
rung dieser Erklärung. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der 
wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem 
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

▼M1
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Artikel 29 

Aufhebung 

Die Richtlinie 2002/91/EG in der Fassung der in Anhang IV Teil A 
angegebenen Verordnung wird unbeschadet der Verpflichtungen der 
Mitgliedstaaten hinsichtlich der in Anhang IV Teil B genannten Fristen 
für die Umsetzung in innerstaatliches Recht und die Anwendung mit 
Wirkung vom 1. Februar 2012 aufgehoben. 
Bezugnahmen auf die Richtlinie 2002/91/EG gelten als Bezugnahmen 
auf die vorliegende Richtlinie und sind nach Maßgabe der Entspre
chungstabelle in Anhang V zu lesen. 

Artikel 30 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 31 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

▼B
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ANHANG I 

Gemeinsamer allgemeiner Rahmen für die Berechnung der 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 

(gemäß Artikel 3) 

▼M1 
1. Die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes wird anhand des berechneten 

oder tatsächlichen Energieverbrauchs bestimmt und spiegelt den typischen 
Energieverbrauch für Raumheizung, Raumkühlung, Warmwasserbereitung 
für den häuslichen Gebrauch, Lüftung, eingebaute Beleuchtung und andere 
gebäudetechnische Systeme wider. 

Die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes wird zum Zwecke der Erstellung 
von Ausweisen über die Gesamtenergieeffizienz und der Einhaltung der 
Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz durch einen numeri
schen Indikator für den Primärenergieverbrauch in kWh/(m 

2 .a) ausgedrückt. 
Die für die Bestimmung der Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes ange
wandte Methode muss transparent und offen für Innovationen sein. 

Die Mitgliedstaaten beschreiben ihre nationale Berechnungsmethode gemäß 
den nationalen Anhängen der übergreifenden Normen, nämlich ISO 52000-1, 
52003-1, 52010-1, 52016-1 und 52018-1, die im Rahmen des Normungs
auftrags M/480 vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) entwickelt 
wurden. Diese Bestimmung stellt keine rechtliche Kodifizierung der genann
ten Normen dar. 

2. Der Energiebedarf für Raumheizung, Raumkühlung, Warmwasserbereitung 
für den häuslichen Gebrauch, Lüftung, Beleuchtung und andere gebäudetech
nische Systeme ist zu berechnen, um die von den Mitgliedstaaten auf na
tionaler oder regionaler Ebene festgelegten Niveaus in Bezug auf Gesund
heit, Raumluftqualität und Komfort zu optimieren. 

Die Berechnung der Primärenergie erfolgt auf der Grundlage von Primär
energiefaktoren oder Gewichtungsfaktoren je Energieträger, die auf nationa
le, regionale oder lokale, jährlich und möglicherweise auch jahreszeitlich 
oder monatlich gewichtete Durchschnittswerte oder spezifischere für einzelne 
Fernwärmenetze zur Verfügung gestellte Informationen gestützt werden kön
nen. 

Die Primärenergiefaktoren oder Gewichtungsfaktoren werden von den Mit
gliedstaaten festgelegt. Bei der Anwendung jener Faktoren für die Berech
nung der Gesamtenergieeffizienz stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 
optimale Gesamtenergieeffizienz der Gebäudehülle angestrebt wird. 

Bei der Berechnung der Primärenergiefaktoren zum Zweck der Berechnung 
der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden können die Mitgliedstaaten über 
den Energieträger gelieferte Energie aus erneuerbaren Energiequellen und 
standortnah erzeugte und verbrauchte Energie aus erneuerbaren Energiequel
len berücksichtigen, sofern dies auf nichtdiskriminierende Weise erfolgt. 

2a. Für die Angabe der Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes können die Mit
gliedstaaten zusätzliche numerische Indikatoren für den Gesamtverbrauch 
nicht erneuerbarer und erneuerbarer Primärenergie und für die Treibhausgas
emissionen in kg CO 2 eq/(m 

2 .a) festlegen. 

▼B 
3. Bei der Festlegung der Berechnungsmethode sind mindestens folgende As

pekte zu berücksichtigen: 

a) die nachstehenden tatsächlichen thermischen Eigenschaften des Gebäu
des, einschließlich der Innenbauteile: 

i) Wärmekapazität, 

ii) Wärmedämmung, 

iii) passive Heizung, 

iv) Kühlelemente und 

v) Wärmebrücken; 

▼B
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b) Heizungsanlage und Warmwasserversorgung, einschließlich ihrer Dämm
charakteristik; 

c) Klimaanlagen; 

d) natürliche oder mechanische Belüftung, die auch die Luftdichtheit um
fassen kann; 

e) eingebaute Beleuchtung (hauptsächlich bei Nichtwohngebäuden); 

f) Gestaltung, Lage und Ausrichtung des Gebäudes, einschließlich des Au
ßenklimas; 

g) passive Solarsysteme und Sonnenschutz; 

h) Innenraumklimabedingungen, einschließlich des Innenraum-Sollklimas; 

i) interne Lasten. 

▼M1 
4. Der positive Einfluss folgender Aspekte ist zu berücksichtigen: 

▼B 
a) lokale Sonnenexposition, aktive Solarsysteme und andere Systeme zur 

Erzeugung von Wärme und Elektrizität auf der Grundlage von Energie 
aus erneuerbaren Quellen; 

b) Elektrizitätsgewinnung durch Kraft-Wärme-Kopplung; 

c) Fern-/Blockheizung und Fern-/Blockkühlung; 

d) natürliche Beleuchtung. 

5. Für die Berechnung sollten die Gebäude angemessen in folgende Kategorien 
unterteilt werden: 

a) Einfamilienhäuser verschiedener Bauarten; 

b) Mehrfamilienhäuser; 

c) Bürogebäude; 

d) Unterrichtsgebäude; 

e) Krankenhäuser; 

f) Hotels und Gaststätten; 

g) Sportanlagen; 

h) Gebäude des Groß- und Einzelhandels; 

i) sonstige Arten Energie verbrauchender Gebäude. 

▼B
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ANHANG IA 

GEMEINSAMER ALLGEMEINER RAHMEN FÜR DIE BEWERTUNG 
DER INTELLIGENZFÄHIGKEIT VON GEBÄUDEN 

1. Die Kommission legt die Definition des Intelligenzfähigkeitsindikators sowie 
eine Methode zu seiner Berechnung fest, um die Fähigkeiten eines Gebäudes 
oder eines Gebäudeteils, den Betrieb an den Bedarf der Bewohner und des 
Netzes anzupassen und seine Gesamtenergieeffizienz und -leistung zu verbes
sern, einschätzen zu können. 

Der Intelligenzfähigkeitsindikator umfasst Merkmale für erhöhte Energieein
sparungen, Benchmarks und Flexibilität sowie verbesserte Funktionen und 
Fähigkeiten, die auf stärker vernetzte und intelligente Geräte zurückzuführen 
sind. 

Bei der Methode werden unter anderem folgende Ausrüstungsmerkmale be
rücksichtigt: intelligente Zähler, Systeme für die Gebäudeautomatisierung und 
-steuerung, selbstregulierende Einrichtungen für die Regulierung der Raum
lufttemperatur, eingebaute Haushaltsgeräte, Ladepunkte für Elektrofahrzeuge, 
Energiespeicherung und detaillierte Funktionen und Interoperabilität dieser 
Merkmale sowie positive Auswirkungen auf das Raumklima, die Gesamtener
gieeffizienz, das Leistungsniveau und die gewonnene Flexibilität. 

2. Die Methode stützt sich auf drei Hauptmerkmale des Gebäudes und des 
gebäudetechnischen Systems: 

a) die Fähigkeit, die Gesamtenergieeffizienz und den Betrieb des Gebäudes 
aufrechtzuerhalten, indem der Energieverbrauch, beispielsweise durch die 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, angepasst wird, 

b) die Fähigkeit, den Betriebsmodus auf den Bedarf der Bewohner abzustim
men, wobei gebührend auf Benutzerfreundlichkeit, die Aufrechterhaltung 
eines gesunden Raumklimas und die Fähigkeit, den Energieverbrauch auf
zuzeichnen, zu achten ist, und 

c) die Flexibilität des Gesamtenergiebedarfs eines Gebäudes, einschließlich 
seiner Fähigkeit, die Teilnahme an der aktiven und passiven sowie an 
der impliziten und expliziten Laststeuerung in Bezug auf das Netz zu 
ermöglichen, zum Beispiel durch Flexibilität und Kapazitäten zur Lastver
schiebung. 

3. Ferner können bei der Methode berücksichtigt werden: 

a) die Interoperabilität der Systeme (intelligente Zähler, Systeme für die Ge
bäudeautomatisierung und -steuerung, eingebaute Haushaltsgeräte, selbst
regulierende Einrichtungen für die Regulierung der Raumlufttemperatur 
innerhalb des Gebäudes und Sensoren für Raumluftqualität und Belüftung) 
und 

b) positive Auswirkungen vorhandener Kommunikationsnetze, insbesondere 
hochgeschwindigkeitsfähiger gebäudeinterner physischer Infrastrukturen 
wie zum Beispiel eines freiwilligen Breitbandlabels und eines Zugangs
punkts für Mehrfamilienhäuser im Sinne von Artikel 8 der Richtlinie 
2014/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ). 

4. Die Methode darf keine negativen Auswirkungen auf bestehende nationale 
Systeme für Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz haben und ergänzt 
entsprechende Initiativen auf nationaler Ebene, wobei dem Grundsatz der 
Eigenverantwortung des Bewohners, dem Datenschutz, dem Schutz der Pri
vatsphäre und der Sicherheit — im Einklang mit den einschlägigen Rechts
vorschriften der Union über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre 
sowie den besten verfügbaren Verfahren für Cybersicherheit — Rechnung 
getragen wird. 

▼M1 

( 1 ) Richtlinie 2014/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits
netzen für die elektronische Kommunikation (ABl. L 155 vom 23.5.2014, S. 1).
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5. Mit der Methode wird das am besten geeignete Format des Parameters Intel
ligenzfähigkeitsindikator festgelegt, und die Methode muss einfach, trans
parent und für Verbraucher, Eigentümer, Investoren und Marktteilnehmer im 
Bereich Laststeuerung leicht verständlich sein. 

▼M1
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ANHANG II 

Unabhängiges Kontrollsystem für Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz 
und Inspektionsberichte 

1. ►M1 Die zuständigen Behörden oder die Stellen, denen die zuständigen 
Behörden die Verantwortung für die Anwendung des unabhängigen Kontroll
systems übertragen haben, nehmen eine Stichprobe aller jährlich ausgestellten 
Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz und unterziehen diese Ausweise 
einer Überprüfung. Die Stichprobe muss ausreichend groß sein, um statistisch 
signifikante Ergebnisse über die Einhaltung zu gewährleisten. ◄ 

Die Überprüfung erfolgt auf der Grundlage der nachstehend angegebenen 
Optionen oder gleichwertiger Maßnahmen: 

a) Validitätsprüfung der Eingabe-Gebäudedaten, die zur Ausstellung des Aus
weises der Gesamtenergieeffizienz verwendet wurden, und der im Ausweis 
angegebenen Ergebnisse; 

b) Prüfung der Eingabe-Daten und Überprüfung der Ergebnisse des Auswei
ses über die Gesamtenergieeffizienz, einschließlich der abgegebenen Emp
fehlungen; 

c) vollständige Prüfung der Eingabe-Gebäudedaten, die zur Ausstellung des 
Ausweises über die Gesamtenergieeffizienz verwendet wurden, vollstän
dige Überprüfung der im Ausweis angegebenen Ergebnisse, einschließlich 
der abgegebenen Empfehlungen, und — falls möglich — Inaugenschein
nahme des Gebäudes zur Prüfung der Übereinstimmung zwischen den im 
Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz angegebenen Spezifikationen mit 
dem Gebäude, für das der Ausweis erstellt wurde. 

2. Die zuständigen Behörden oder die Stellen, denen die zuständigen Behörden 
die Verantwortung für die Anwendung des unabhängigen Kontrollsystems 
übertragen haben, nehmen eine Stichprobe mindestens eines statistisch sig
nifikanten Prozentanteils aller jährlich ausgestellten Inspektionsberichte und 
unterziehen diese Berichte einer Überprüfung. 

▼M1 
3. Werden einer Datenbank Informationen hinzugefügt, muss es den nationalen 

Behörden zu Überwachungs- und Überprüfungszwecken möglich sein, den 
Urheber der Hinzufügung zu ermitteln. 

▼B
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ANHANG III 

Rahmen für eine Vergleichsmethode zur Berechnung kostenoptimaler 
Niveaus für die Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von 

Gebäuden und Gebäudekomponenten 

Der Rahmen für eine Vergleichsmethode ermöglicht es den Mitgliedstaaten, die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und Gebäudekomponenten zu bestimmen 
und die wirtschaftlichen Aspekte der die Gesamtenergieeffizienz betreffenden 
Maßnahmen zu ermessen sowie beides ins Verhältnis zu setzen, um das kosten
optimale Niveau zu ermitteln. 

Der Rahmen für eine Vergleichsmethode ist durch Leitlinien zu ergänzen, in 
denen beschrieben wird, wie dieser Rahmen bei der Berechnung kostenoptimaler 
Niveaus anzuwenden ist. 

Der Rahmen für eine Vergleichsmethode gestattet die Berücksichtigung folgender 
Faktoren: Nutzungsmuster, Außenklimabedingungen, Investitionskosten, Gebäu
dekategorie, Wartungs- und Betriebskosten (einschließlich der Energiekosten und 
–einsparungen) sowie gegebenenfalls Einnahmen aus der Energieerzeugung und 
Entsorgungskosten. Der Rahmen sollte auf die für diese Richtlinie relevanten 
Europäischen Normen gestützt werden. 

Des Weiteren obliegt es der Kommission, 

— Leitlinien zur Flankierung des Rahmens für eine Vergleichsmethode bereit
zustellen; diese Leitlinien werden es den Mitgliedstaaten ermöglichen, die 
nachstehend aufgeführten Maßnahmen durchzuführen; 

— Informationen über die geschätzten langfristigen Entwicklungen der Energie
preise bereitzustellen. 

Für die Anwendung des Rahmens für eine Vergleichsmethode durch die Mit
gliedstaaten sind auf der Ebene der Mitgliedstaaten in Parametern ausgedrückte 
allgemeine Bedingungen festzulegen. 

Nach dem Rahmen für eine Vergleichsmethode sind die Mitgliedstaaten zu Fol
gendem verpflichtet: 

— Bestimmung von Referenzgebäuden, die durch ihre Auslegung und ihre geo
grafische Lage, einschließlich der Innenraum- und Außenklimabedingungen, 
gekennzeichnet und repräsentativ sind. Als Referenzgebäude werden neue 
und bestehende Wohn- und Nichtwohngebäude herangezogen; 

— Festlegung von Energieeffizienzmaßnahmen, die in Bezug auf die Referenz
gebäude zu bewerten sind. Dabei kann es sich um Maßnahmen für einzelne 
Gebäude insgesamt, für einzelne Gebäudekomponenten oder für Kombinatio
nen von Gebäudekomponenten handeln; 

— Bestimmung des Endenergie- und des Primärenergiebedarfs der Referenz
gebäude vor und nach Durchführung der definierten Energieeffizienzmaßnah
men; 

— Berechnung der Kosten (d. h. des Nettogegenwartswerts) der (im zweiten 
Gedankenstrich genannten) Energieeffizienzmaßnahmen über die zu erwar
tende wirtschaftliche Lebensdauer in Bezug auf die (im ersten Gedankenstrich 
genannten) Referenzgebäude unter Anwendung der Grundsätze des Rahmens 
für eine Vergleichsmethode. 

Mit der Berechnung der Kosten der Energieeffizienzmaßnahmen über die zu 
erwartende wirtschaftliche Lebensdauer wird die Kosteneffizienz der verschiede
nen Niveaus von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von den 
Mitgliedstaaten bewertet. Dies ermöglicht die Festlegung kostenoptimaler Ni
veaus für die Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz. 

▼B
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ANHANG IV 

TEIL A 

Aufgehobene Richtlinie mit ihren nachfolgenden Änderungen 

(gemäß Artikel 29) 

Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 1 
vom 4.1.2003, S. 65). 

Verordnung (EG) Nr. 1137/2008 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 311 vom 21.11.2008, 
S. 1). 

Nur Nummer 9.9 des Anhangs 

TEIL B 

Fristen für die Umsetzung in innerstaatliches Recht und für die Anwendung 

(gemäß Artikel 29) 

Richtlinie Umsetzungsfrist Datum der Anwendung 

2002/91/EG 4. Januar 2006 4. Januar 2009, nur Artikel 7, 8 und 9 
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ANHANG V 

Entsprechungstabelle 

Richtlinie 2002/91/EG Vorliegende Richtlinie 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 Nummer 1 Artikel 2 Nummer 1 

— Artikel 2 Nummern 2 und 3 

Artikel 2 Nummer 2 Artikel 2 Nummer 4 und Anhang I 

— Artikel 2 Nummern 5, 6, 7, 8, 9, 10 
und 11 

Artikel 2 Nummer 3 Artikel 2 Nummer 12 

Artikel 2 Nummer 4 Artikel 2 Nummer 13 

— Artikel 2 Nummer 14 

Artikel 2 Nummer 5 Artikel 2 Nummer 15 

Artikel 2 Nummer 6 Artikel 2 Nummer 16 

Artikel 2 Nummer 7 Artikel 2 Nummer 17 

Artikel 2 Nummer 8 Artikel 2 Nummer 18 

— Artikel 2 Nummer 19 

Artikel 3 Artikel 3 und Anhang I 

Artikel 4 Absatz 1 Artikel 4 Absatz 1 

Artikel 4 Absatz 2 — 

Artikel 4 Absatz 3 Artikel 4 Absatz 2 

— Artikel 5 

Artikel 5 Artikel 6 Absatz 1 

— Artikel 6 Absätze 2 und 3 

Artikel 6 Artikel 7 

— Artikel 8, 9 und 10 

Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Artikel 11 Absatz 8 und Artikel 12 
Absatz 2 

Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 2 Artikel 11 Absatz 6 

Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 3 Artikel 12 Absatz 6 

Artikel 7 Absatz 2 Artikel 11 Absätze 1 und 2 

— Artikel 11 Absätze 3, 4, 5, 7 und 9 

— Artikel 12 Absätze 1, 3, 4, 5 und 7 

Artikel 7 Absatz 3 Artikel 13 Absätze 1und 3 
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Richtlinie 2002/91/EG Vorliegende Richtlinie 

— Artikel 13 Absatz 2 

Artikel 8 Buchstabe a Artikel 14 Absätze 1 und 3 

— Artikel 14 Absatz 2 

Artikel 8 Buchstabe b Artikel 14 Absatz 4 

— Artikel 14 Absatz 5 

Artikel 9 Artikel 15 Absatz 1 

— Artikel 15 Absätze 2, 3, 4 und 5 

— Artikel 16 

Artikel 10 Artikel 17 

— Artikel 18 

Artikel 11 Einleitung Artikel 19 

Artikel 11 Buchstaben a und b — 

Artikel 12 Artikel 20 Absatz 1 und Artikel 20 
Absatz 2 Unterabsatz 2 

— Artikel 20 Absatz 2 Unterabsatz 1 und 
Artikel 20 Absätze 3 und 4 

— Artikel 21 

Artikel 13 Artikel 22 

— Artikel 23, 24 und 25 

Artikel 14 Absatz 1 Artikel 26 Absatz 1 

Artikel 14 Absätze 2 und 3 — 

— Artikel 26 Absatz 2 

— Artikel 27 

Artikel 15 Absatz 1 Artikel 28 

Artikel 15 Absatz 2 — 

— Artikel 29 

Artikel 16 Artikel 30 

Artikel 17 Artikel 31 

Anhang Anhang I 

— Anhänge II bis V 
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